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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Nutzungspflicht des beSt für die Klageerhebung 

und zur Besteuerung von Corona-Hilfen.   

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



Klageerhebung durch Steuerberater per Telefax ist 

trotz Möglichkeit der beSt-Beantragung per "Fast-

Lane" zulässig  

Steuerberaterinnen und Steuerberater müssen grundsätzlich seit dem 

1. Januar 2023 mit dem Finanzgericht elektronisch kommunizieren mit 

der Folge, dass eine Klageerhebung per Brief oder Telefax unzulässig 

ist. Voraussetzung ist nach § 52d Satz 2 der Finanzgerichtsordnung, 

dass ein sicherer Übermittlungsweg „zur Verfügung steht“. Diesen stellt 

die Bundessteuerberaterkammer in Form des besonderen 

elektronischen Steuerberaterpostfachs (beSt) zur Verfügung, wobei sie 

erst im ersten Quartal 2023 die Registrierungsaufforderungen zur 

Einrichtung des beSt an die Steuerberaterinnen und Steuerberater 

versandt hat. Diese hatten allerdings die Möglichkeit, einen sog. „Fast-

Lane-Antrag“ zu stellen, um den Registrierungsbrief vorzeitig zu 

erhalten. 

Der 7. Senat des Finanzgerichts Münster hat hierzu mit Zwischen-

Gerichtsbescheid vom 14. April 2023 (Az. 7 K 86/23 E) entschieden, 

dass eine im Januar 2023 von einem Steuerberater für seine Mandanten 

per Telefax erhobene Klage zulässig ist, wenn dieser den 

Registrierungsbrief noch nicht erhalten hatte, aber auch keinen „Fast-

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/7_K_86_23_E_Gerichtsbescheid_20230414.html


Lane-Antrag“ gestellt hatte. Die Pflicht zur Nutzung des beSt, die nicht 

abstrakt, sondern nur konkret für jeden einzelnen Berufsträger bestimmt 

werden könne, greife dann ein, wenn die Steuerberaterkammer die 

Registrierungsaufforderung an den Steuerberater übersandt hat. Erst ab 

diesem Zeitpunkt stehe ein sicherer Übermittlungsweg im Sinne des 

Gesetzes „zur Verfügung“. Auf die tatsächliche Einrichtung des beSt 

komme es nicht an, da sich die Steuerberaterinnen und Steuerberater 

ansonsten dauerhaft der Nutzungspflicht entziehen könnten. 

Die bloße Möglichkeit, den Versand der Registrierungsaufforderung 

durch einen „Fast-Lane-Antrag“ zu beschleunigen, reiche allerdings 

nicht für die Entstehung der Nutzungspflicht aus. Die 

Bundessteuerberaterkammer sei allein zur Abwicklung des Versands 

der Registrierungsaufforderungen verpflichtet. Das Gesetz sehe 

insoweit keine Mitwirkungspflicht des einzelnen Berufsträgers zur 

Beschleunigung des Versands vor. Mit dieser Sichtweise ist der 7. Senat 

des Finanzgerichts Münster anderen finanzgerichtlichen 

Entscheidungen entgegengetreten. Hierfür spreche auch ein Vergleich 

mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die nach § 52d Satz 1 der 

Finanzgerichtsordnung seit 2022 ohne weitere Voraussetzungen 

verpflichtet seien, das besondere Anwaltspostfach zu nutzen. Dass die 

Bundessteuerberaterkammer, die insoweit als Hoheitsträgerin handele, 



erst im Laufe des ersten Quartals 2023 die 

Registrierungsaufforderungen sukzessive in mehreren Tranchen 

versandt hat, könne nicht den einzelnen Berufsträgern angelastet 

werden. Aus der Gesetzesbegründung ergebe sich gerade nicht, dass 

die Nutzungspflicht nach der Vorstellung des Gesetzgebers abstrakt ab 

dem 1. Januar 2023 für sämtliche Berufsträger greife. Eine strengere 

abstrakte Auslegung verstoße auch gegen das verfassungsrechtlich 

garantierte Recht auf effektiven Rechtsschutz, da von den 

Steuerberaterinnen und Steuerberatern in Einzelfällen etwas faktisch 

Unmögliches gefordert würde. 

Der Senat hat wegen der uneinheitlichen finanzgerichtlichen 

Rechtsprechung zu dieser Frage die Revision zugelassen. Der 

Zwischen-Gerichtsbescheid ist noch nicht rechtskräftig. 

Zwischenzeitlich hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 28. April 

2023 (XI B 101/22) im Hinblick auf die Begründung einer 

Nichtzulassungsbeschwerde einen strengeren Maßstab bezüglich der 

Nutzung der „Fast Lane“ angelegt.  



Corona-Hilfen unterliegen nicht als 

außerordentliche Einkünfte einer ermäßigten 

Einkommensbesteuerung  

Der 13. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 26. April 

2023 (Az. 13 K 425/22 E) entschieden, dass die im Jahr 2020 gezahlten 

Corona-Hilfen keine außerordentlichen Einkünfte darstellen, die in der 

Einkommensteuer nur ermäßigt zu besteuern sind. 

Der Kläger führte als Einzelunternehmer einen Gewerbebetrieb, der 

eine Gaststätte und ein Hotel umfasste. Im Jahr 2020 war der Kläger 

von zeitweisen betrieblichen Einschränkungen und Schließungen 

aufgrund der Coronaschutzverordnungen des Landes Nordrhein-

Westfalen betroffen. Ihm wurden im Streitjahr auf Grund der 

pandemiebedingten Einschränkungen eine Soforthilfe von 15.000 €, 

eine Überbrückungshilfe I von 6.806 € und die sog. „November- / 

Dezemberhilfe“ von 42.448 € gewährt. 

Das Finanzamt unterwarf die erhaltenen Corona-Hilfen der tariflichen 

Einkommensteuer. Hiergegen wandte sich der Kläger und machte 

geltend, die Corona-Hilfen seien nach § 24 Nr. 1 i.V.m. § 34 Abs. 1 EStG 

ermäßigt zu besteuern. Die Hilfszahlungen seien Entschädigungen als 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/13_K_425_22_E_Urteil_20230426.html


Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen oder für die 

Nichtausübung einer Tätigkeit aufgrund der pandemiebedingten 

Schließung des Geschäftsbetriebs. Sie hätten beim Kläger zu 

außerordentlichen Einkünften geführt, weil der Kläger im Jahr 2020 

einen höheren Gewinn verzeichnet habe, als es bei einem normalen 

Ablauf der Dinge der Fall gewesen wäre. Im Jahr 2020 habe der Kläger 

ausweislich vorgelegter betriebswirtschaftlicher Auswertungen einen 

Gewinn vor Steuern von ca. 80.000 € erzielt. In den drei Vorjahren habe 

der Gewinn zwischen 55.000 € und 70.000 € gelegen und sei damit 

deutlich geringer gewesen. Die Auswertungen hätten zudem 

Umsatzerlöse (ohne die streitgegenständlichen Zuschüsse) für das 

Streitjahr in Höhe von ca. 190.000 € ausgewiesen, während diese für 

die drei Vorjahre bei etwa 260.000 € bis 290.000 € gelegen hätten. 

Daher bestehe Anlass für die Milderung der Einkommensteuer. 

Der 13. Senat hat die Klage abgewiesen. Aus Sicht des Senats kam es 

dabei nicht auf die Frage an, ob die Zuschüsse eine Entschädigung für 

entgangene oder entgehende Einnahmen gem. § 24 Nr. 1 Buchst. a 

EStG oder eine Entschädigung für die Aufgabe oder Nichtausübung 

einer Tätigkeit gem. § 24 Nr. 1 Buchst. b EStG darstellen. Es handele 

sich nämlich jedenfalls nicht um außerordentliche Einkünfte im Sinne 

des § 34 Abs. 1 EStG. Im Streitjahr 2020 habe der Kläger lediglich 



Corona-Hilfen gewinnerhöhend erfasst, die sich auch auf dieses 

Kalenderjahr bezogen hätten. Weder sollten sich die Corona-Hilfen auf 

weitere Veranlagungszeiträume erstrecken noch seien sie in einem 

anderem Veranlagungszeitraum bezogen worden als dem, für den sie 

gezahlt worden seien, und in diesem Veranlagungszeitraum mit 

regulären anderen Einkünften des Klägers aus seinem Gewerbebetrieb 

zusammengetroffen. 

Dass der Kläger durch die Corona-Hilfen letztlich im Jahr 2020 einen 

höheren Gewinn erzielt habe, als es bei normalem Ablauf der Dinge der 

Fall gewesen wäre, sei unerheblich. Soweit sich der Kläger hiermit wohl 

auf die frühere Rechtsprechung des BFH beziehe, nach der eine 

Vergleichsrechnung vorgenommen werden konnte, seien die 

Betriebseinnahmen zu betrachten. Im Jahr 2020 hätten die 

Betriebseinnahmen aber selbst unter Einbezug der Zuschüsse 

unterhalb des Niveaus der Vorjahre gelegen. Dass der hieraus erzielte 

Gewinn höher als in den Vorjahren gewesen sei, belege letztlich nur die 

überhöhte Bemessung der Corona-Hilfen. Dies führe jedoch nicht zu 

außerordentlichen Einkünften. 

Hören Sie zum Urteil des 13. Senats auch unseren neuesten 

PodcaSTeuerrecht. 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php


Beschlagnahme eines Autos in Italien kann zum 

Ende der Kfz-Steuerpflicht führen  

Wird ein im Inland zugelassenes Fahrzeug, das aufgrund einer 

Beteiligung an einem Verkehrsunfall in Italien beschlagnahmt wurde, 

mehrere Monate später verschrottet, endet die Kfz Steuerpflicht bereits 

zum Beschlagnahmezeitpunkt. Dies hat der 10. Senat des 

Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 14. April 2023 (Az. 10 K 824/22 

Kfz) entschieden. 

Der Kläger unterhielt neben seinem inländischen Wohnsitz auch einen 

weiteren Wohnsitz in Italien. Am 6. Januar 2020 war er mit seinem im 

Inland zugelassenen Kraftfahrzeug an einem Verkehrsunfall in Italien 

beteiligt. Im Zuge der Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls 

beschlagnahmten die dortigen Polizisten (Carabinieri) das Fahrzeug 

und zogen den Führerschein des Klägers mit der Begründung ein, der 

Kläger habe das Fahrzeug aufgrund seines Wohnsitzes in Italien 

zulassen müssen. Ab diesem Zeitpunkt konnte der Kläger das Fahrzeug 

nicht mehr nutzen. Nachdem der Kläger in Erfahrung gebracht hatte, 

dass eine Ummeldung des Fahrzeugs in Italien mit erheblichen Kosten 

verbunden wäre, entschied er sich, das Fahrzeug verschrotten zu 

lassen. Wegen der hierfür erforderlichen Genehmigung durch die 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/10_K_824_22_Kfz_Urteil_20230414.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/10_K_824_22_Kfz_Urteil_20230414.html


italienischen Behörden kam es erst am 20. Juni 2020 zur Verschrottung. 

Erst danach wurden dem Kläger die Fahrzeugpapiere wieder 

ausgehändigt und er konnte das Fahrzeug zum 1 4. Juli 2020 bei der 

inländischen Zulassungsbehörde abmelden. 

Unter Hinweis auf diesen Sachverhalt beantragte der Kläger beim 

Hauptzollamt das Ende der Steuerpflicht zum 6. Januar 2020. Das 

Hauptzollamt gewährte ein vom Abmeldungszeitpunkt abweichendes 

Ende der Steuerpflicht zum Zeitpunkt der Verschrottung am 20. Juni 

2020 und setzte die Kfz-Steuer entsprechend fest. Ein früheres Ende 

könne nicht angenommen werden, da der Kläger die erhebliche 

Verzögerung selbst zu verantworten habe. 

Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage, die der 

Senat der Einzelrichterin zur Entscheidung übertragen hatte, hatte 

vollumfänglich Erfolg. Die Kfz-Steuerpflicht dauere grundsätzlich an, 

solange das Fahrzeug nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften 

zugelassen ist, also vorliegend am 14. Juli 2020. Im Streitfall greife aber 

die Regelung des § 5 Abs. 4 Satz 2 KraftStG, wonach für das Ende der 

Steuerpflicht ein früherer Zeitpunkt zugrunde gelegt werden kann, wenn 

der Steuerschuldner glaubhaft macht, das Fahrzeug seit diesem 



Zeitpunkt nicht benutzt zu haben und er die Abmeldung nicht schuldhaft 

verzögert habe. 

Maßgeblich sei der Zeitpunkt des Unfalls und der Beschlagnahme des 

Fahrzeugs am 6. Januar 2020. Unstreitig sei das Fahrzeug seit diesem 

Tag nicht mehr auf öffentlichen Straßen benutzt worden. Der Kläger 

habe auch hinreichend glaubhaft gemacht, dass er die Abmeldung nicht 

schuldhaft verzögert habe. Die im Juli 2020 erfolgten Mitteilung an die 

inländische Zulassungsbehörde sei noch als unverzüglich anzusehen, 

da auch bei früherer Mitteilung eine Abmeldung ohne Vorlage der 

Kennzeichen und der Zulassungsbescheinigung Teil I sehr 

wahrscheinlich nicht vorgenommen worden wäre. Dies ergebe sich aus 

einer vom Gericht vorgenommenen Anfrage bei der 

Zulassungsbehörde. 

Der Kläger habe alle Maßnahmen ergriffen, um ohne schuldhaftes 

Zögern eine Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs herbeizuführen. Nach 

dem Unfall sei ihm eine gewisse Zeit einzuräumen gewesen, die 

Rechtslage zu prüfen und Rechtsrat einzuholen. Der Umstand, dass 

sich der Unfall im Ausland ereignet hat, sei dabei zusätzlich zu 

berücksichtigen. Erschwerend sei hinzugekommen, dass ein direkter 

Kontakt mit den italienischen Behörden aufgrund der Covid-Pandemie 

deutlich eingeschränkt gewesen sei. Der Kläger habe auch davon 



ausgehen dürfen, dass die zum Fahrzeug gehörenden Kennzeichen von 

der Beschlagnahme umfasst gewesen seien, sodass er diese nicht habe 

entfernen und den deutschen Behörden zur für die Abmeldung 

erforderlichen Entstempelung habe vorlegen können. Grund für die 

Beschlagnahme sei gerade die unterlassene Anmeldung in Italien 

gewesen, sodass die Kennzeichen für dieses Verfahren ein 

Beweismittel dargestellt hätten. Da es auch der vom Kläger beauftragte 

n italienischen Anwaltskanzlei nicht gelungen sei, das Verfahren zur 

Genehmigung der Verschrottung zu beschleunigen, habe die 

Verzögerung ganz überwiegend nicht im Einflussbereich des Klägers 

gestanden.  

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick  

 

 

 

Einkommensteuer  



Ist die Anrechnung der fiktiven argentinischen Quellensteuer auf 

den Saldo zwischen Zinsertrag und im selben Jahr entstandenem 

Veräußerungsverlust begrenzt, wenn bei Erwerb die 

verlustbringende Veräußerung bereits feststand? (Urteil vom 23. 

März 2023, Az. 1 K 3593/19 E) 

Ist eine inländische GmbH wirtschaftliche Arbeitgeberin ihrer 

Geschäftsführerin, die aufgrund eines mit einer nicht 

gesellschaftsrechtlich verbundenen schweizerischen AG 

abgeschlossenen Dienstleistungsvertrags von dieser überlassen 

wird? (Urteil vom 24. März 2023, Az. 4 K 722/21 L) 

Zu den Voraussetzungen der Behandlung hinzuerworbener land- 

und forstwirtschaftlicher Flächen als gewillkürtes 

Betriebsvermögen (Urteil vom 8. März 2023, Az. 6 K 3211/21 E)  

Gewerbesteuer  

Zum Schicksal von Verlustvorträgen bei unterjährigem teilweisem 

Wegfall der Unternehmeridentität bei der Organträgerin durch 

Gesellschafterwechsel (Urteil vom 21. März 2023, Az. 11 K 2517/21 

G)  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_3593_19_E_Urteil_20230323.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/4_K_722_21_L_Urteil_20230324.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/6_K_3211_21_E_Urteil_20230308.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/11_K_2517_21_G_Urteil_20230321.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/11_K_2517_21_G_Urteil_20230321.html


Umsatzsteuer 

Kann die einzige Kommanditistin einer GmbH & Co. KG, die nicht 

an der Komplementärin beteiligt ist, Organträgerin der KG sein? 

(Urteil vom 23. März 2023, Az. 5 K 232/18 U)  

Verfahrensrecht 

Zur Schätzung bei fehlenden Gewinnermittlungen bzw. fehlenden 

Einzelaufzeichnungen (Beschluss vom 20. April 2023, Az. 9 V 168/23 

E)  

Kindergeld/Verfahrensrecht 

Wird der Mangel der sachlichen Zuständigkeit bei einer 

Stundungsablehnung durch den sog. „Inkasso-Service“ dadurch 

geheilt, dass die örtlich und sachlich zuständige Behörde die 

Einspruchsentscheidung erlässt? (Urteil vom 28. März 2023, Az. 1 K 

1953/22 AO)  
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https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_1953_22_AO_Urteil_20230328.html


In eigener 

Sache  
 

 

 

Verstärkung gesucht  

Beim Finanzgericht Münster ist aktuell eine Stelle für eine Richterin oder 

einen Richter neu zu besetzen. Nähere Informationen hierzu finden Sie 

auf unserer Homepage unter „Karriere“. 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/karriere/index.php


Redaktion: VRaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 

48145 Münster, Tel. 0251/3784-162, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: 

jan-hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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